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Sehr geehrte Damen und Herren!

Die Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(BVAEB) ist seit 1. Janner 2020 der gesetzliche zustandige Sozialversicherungs-
trager und stellt in Zusammenarbeit mit dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI) als
zustandige Aufsichtsbehdrde Informationsbroschiren fir die Praxis zur Verfligung.

Diese Informationsbroschiren sind sowohl fur Arbeitnehmer/innen als auch fir
Arbeitgeber/innen eine Unterlage fur die tégliche Arbeit und zur Gestaltung eines
sicheren Arbeitsalltages. Im Mittelpunkt steht dabei die Verhinderung von Arbeits-
unfallen und Berufskrankheiten.

Die Broschiire gibt den zum Zeitpunkt der Auflage geltenden aktuellen Rechts-
zustand wieder, wobei neben den gesetzlichen Grundlagen auch die besondere
Expertise des VAl und der BVAEB-Unfallversicherung einflieRen. Dies tragt nicht
nur zum Verstandnis von Grundlagen bei, sondern schafft vor allem Planungs-
sicherheit und Rechtssicherheit bei der Festlegung von MaRnahmen.

Das VAl und die BVAEB-Unfallversicherung freuen sich, mit dieser Broschire
einen Beitrag zur Sicherheit im beruflichen Alltag und zu lhrer Gesundheit leisten
zu kénnen.

Dr. Reinhart Kuntner Dr. Gerhard Vogel
Leiter Verkehrs-Arbeitsinspektorat Generaldirektor
Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter,
Eisenbahnen und Bergbau



Uberblick zur vorliegenden Broschiire

Der vorliegende Dienstbehelf ist eine schriftliche Betriebsanweisung (Unterweisung)
im Sinne des § 14 Abs. 5 des Arbeitnehmerlinnenschutzgesetzes (ASchG) iVm

§§ 13 und 15 der Eisenbahn-Arbeitnehmerlinnenschutzverordnung (EisbAV) und
legt die organisatorischen Vorgaben des Arbeitnehmer/innenschutzes fur die
Vorbereitung und Durchfiihrung von Bauarbeiten im Bereich von Gleisen fest.

Der Dienstbehelf

- regelt nicht das erforderliche Verhalten auf Baustellen im Gleisbereich — siehe
dazu RW 90.01. — ,,Schriftliche Betriebsanweisung Arbeithehmerschutz*
(OBB 40) der Osterreichischen Bundesbahnen und

- regelt nicht die erforderliche Ausbildung fiir Bauarbeiten im Bereich von Glei-
sen — diesbeziigliche Regelungen sind in anderen Vorschriften, beispielsweise
Eisenbahn-Arbeitnehmerinnenschutzverordnung (EisbAV) oder Eisenbahn-
Eignungs- und Prifungsverordnung (EisbEPV) enthalten.

Der vorliegende Dienstbehelf legt insbesondere die Reihenfolge fest, in der die
einzelnen Verfahrensschritte zur Planung, Vorbereitung und Durchfiihrung von
Bauarbeiten im Bereich von Gleisen zu setzen sind. Im vorliegenden Dienstbehelf
werden auch die in den Arbeithehmer/innenschutzvorschriften (Bauarbeiten-
Koordinationsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung, Eisenbahn-Arbeitnehmerin-
nenschutzverordnung) vorgegebenen Funktionen fiir die Vorbereitung und Durch-
fuhrung von Bauarbeiten im Bereich von Gleisen erlautert und konkretisiert. Ebenso
wird klargestellt, wie die in den Arbeitnehmer/innenschutzvorschriften vorgegebe-
nen Dokumente (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Unterlage fiir spatere
Arbeiten) fiir Bauarbeiten im Bereich von Gleisen zu gestalten und umzusetzen
sind.

Der vorliegende Dienstbehelf gilt fir alle Bauarbeiten im Gefahrenraum von Gleisen
sowie fir alle Bauarbeiten in der Nahe des Gefahrenraums von Gleisen, unabhan-
gig davon, ob fiir diese Bauarbeiten das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG)
anzuwenden ist oder nicht, sowie unabhangig von der ONACE-Klassifikation. Es
soll im Bereich der Osterreichischen Bundesbahnen keine Bauarbeiten geben, die
auflerhalb des vorliegenden Dienstbehelfs durchgefiihrt werden.

Der Dienstbehelf ist in vier Abschnitten aufgebaut:

- Der Abschnitt 1 des Dienstbehelfs erlautert den Aufbau und die Darstellung.



Der Abschnitt 2 des Dienstbehelfs legt fest, wie die SicherungsmaRnahmen,
SchutzmaBnahmen und betrieblichen Verfahren in Zusammenhang mit den
Bauarbeiten zu ermitteln sind, welche Funktionen bei der Vorbereitung von
Bauarbeiten bestellt werden miissen und wie die Unterlagen fiir die Bauarbeiten
erstellt werden mussen. Ebenso wird festgelegt, wie der Betra-Prozess vorzube-
reiten ist.

Der Abschnitt 3 des Dienstbehelfs legt fest, wie die festgelegten Sicherungs-
mafRnahmen in der betrieblichen Umsetzung (Betra) abzubilden sind.

Der Abschnitt 4 legt die erforderlichen Voraussetzungen und die Abwicklung

der Bauarbeiten fest, wie die SicherungsmafRnahmen, SchutzmaRhahmen
und betrieblichen Verfahren in Zusammenhang mit den Bauarbeiten umzuset-
zen sind, welche Funktionen fiir die Durchfiihrung der Bauarbeiten bestellt und
welche Unterlagen bei Beginn der Bauarbeiten erstellt sein missen. Dies wird in
gleicher Weise auch fiir unvorhergesehene Anderungen im Bauablauf und fiir die
Aufhebung der betrieblichen Einschrankungen festgelegt.

Wesentliche Grundséatze des Dienstbehelfs sind:

Fir Bauarbeiten der OBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit Dritten, beispielsweise
Baufirma oder OBB-Immobilienmanagement GmbH, sowie fiir Bauarbeiten der
OBB-Infrastruktur AG alleine werden grundsétzlich die gleichen organisato-
rischen Grundlagen vorgegeben (Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan,
Planungskoordinator, Baustellenkoordinator).

Beim Beginn von Bauarbeiten im Bereich von Gleisen muss immer ein
Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 Abs 2 BauV der OBB-
Infrastruktur AG anwesend sein, um fiir die Einhaltung der organisatorischen
Vorgaben (einschlieBlich betrieblicher Koordination geman § 95 EisbBBV) zu
sorgen (,Sicherheit vorhanden®). Das gleiche gilt fiir die Aufhebung der betriebli-
chen Einschrankungen.

Alle Ablaufe zur Einrichtung von Sicherungs- und SchutzmaRBnahmen sind
grundsatzlich so festzulegen, dass immer jene Funktion auf der Baustelle, die
die MaBnahme beantragt/einleitet, diese Mafinahme anschlieBend auch
wiederum aufhebt.

Die Planung der Bauarbeiten muss vor Einleitung der Betra-Planung der
Bauarbeiten bzw vor dem Beginn der Bauarbeiten vollstandig abgeschlossen
sein, offene Fragen aus der Planung der Bauarbeiten diirfen nicht in die Betra-
Planung oder zu den Bauarbeiten verschoben werden.



Die Planung der Bauarbeiten muss jedenfalls alle eisenbahnspezifischen
Beweisthemen umfassen (SicherungsmafRnahmen gegen die Annaherung von
Schienenfahrzeugen, betriebliche Verfahren in Zusammenhang mit den Siche-
rungsmafnahmen, Fahrten in Zusammenhang mit den Bauarbeiten, Schutz-
maRnahmen gegen Gefahren des elektrischen Stroms, SchutzmaRnahmen zum
Schutz des Bahnbetriebes, kollektive SchutzmaRnahmen).

Die Betra-Planung der Bauarbeiten muss vor dem Beginn der Bauarbeiten
vollstindig abgeschlossen sein, offene Fragen aus der Betra-Planung duirfen
nicht zu den Bauarbeiten verschoben werden.

Bei unvorhergesehenen Anderungen bei der Durchfiihrung der Bauarbeiten
mit Auswirkungen auf die Sicherungs- und Schutzmafnahmen sind die betrof-
fenen Bauarbeiten einzustellen und diirfen Anpassungen der Sicherungs- und
SchutzmaRnahmen nicht von der Baustelle festgelegt werden. In diesem Fall
sind die Planung der Bauarbeiten und die Betra-Planung der Bauarbeiten an die
geanderten Gegebenheiten anzupassen und dirfen die Bauarbeiten erst wieder
anschlieBend nach den erforderlichen Informationen und Unterweisungen fortge-
setzt werden.

Des Weiteren werden Hinweise auf weiterfihrende Regelungen (,,Referenzrege-
lungen®) angefiihrt [zB Verweise auf andere Regelwerke, wie RW 90.01. — , Schrift-
liche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz* (OBB 40) der Osterreichischen
Bundesbahnen].

Die vierte Auflage der Broschiire beriicksichtigt die EisbAV-Novelle 2019, in der
auch Anpassungen der Sicherungsmafinahmen fiir Bauarbeiten im Gefahrenraum
von Gleisen festgelegt wurden, die ab 12. Juni 2022 in Kraft treten.
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Betriebsanweisung Schnelle Instandsetzung
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beziehungsweise
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Fachlinie Elektrotechnik
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Fahrdienstleiter
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Fachlinie Fahrweg
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Osterreichische Bundesbahnen
Osterreichische Systematik der Wirtschaftstatigkeiten
Punktférmige Zugbeeinflussung
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Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
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10 Grundsatzliches

Bauvorhaben
(Kurzbeschreibung)




R 20 - Organisation Eisenbahnbaustellen Grundsatzliches 11

Name Org. Einheit  Erreichbarkeit (Tel.)
Projektzustandiger: ... e e
Projektkoordinator: ... e e

Baustellenkoordinator: ...............ccooiiiiiiiis i s

Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 BauV
zu Beginn der Bauarbeiten  ........coooiuiiiiiiiiiiiit e e

Zusatzliche Informationen




1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Dieser Dienstbehelf gilt fur die Vorbereitung und Durchfithrung von Bau-

arbeiten im Bereich von Gleisen bei der OBB-Infrastruktur AG.

Dieser Dienstbehelf gilt fur Bauarbeiten, die

a. von der OBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit Dritten durchgefiihrt
werden oder

b. von der OBB-Infrastruktur AG alleine durchgefihrt werden.

Erlauterungen

1. Bauarbeiten umfassen nicht nur die Herstellung, sondern auch die Instand-
haltung, die Anderung und Beseitigung sowie alle erforderlichen Vorbe-
reitungs- und Abschlussarbeiten, ebenso Instandsetzungsarbeiten und
Stérungsbehebungen.

2. Wenn Bauarbeiten von mehreren Geschiftsbereichen (Fachlinien) der OBB-
Infrastruktur AG gemeinsam geplant oder durchgefiihrt werden, so gelten diese
als Bauarbeiten, die von der OBB-Infrastruktur AG alleine durchgefiihrt werden.

3. Im Sinne dieses Dienstbehelfes umfassen Bauarbeiten im Bereich von Gleisen:

a. Bauarbeiten im Gefahrenraum von Gleisen, im Sicherheitsraum und im
Bedienungsraum sowie

b. Bauarbeiten in der Nahe des Gefahrenraums von Gleisen.

4. Bauarbeiten in der Ndhe des Gefahrenraums von Gleisen umfassen jeden-
falls alle Bauarbeiten, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass
Arbeitnehmer/innen in den Gefahrenraum der Gleise geraten kénnten bzw der
Bahnbetrieb von diesen Arbeiten gefahrdet, gestort bzw beeintrachtigt werden
kann oder wird.

5. Der Dienstbehelf gilt auch fiir Bauarbeiten von Dritten, beispielsweise Baufirma
oder OBB-Immobilienmanagement GmbH. Der Dienstbehelf ist daher in Arbeits-
Ubereinkommen mit Dritten entsprechend zu bertcksichtigen.



6. Der Dienstbehelf gilt nicht fiir folgende Arbeitsvorgange gemaft RW 90.01.
— ,Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz* (OBB 40):

- Tatigkeiten, die sich auf das Schienenfahrzeug beziehen (beispielsweise
Kuppeln oder Hemmschuhlegen),

- Verhalten beim Verlassen der Schienenfahrzeuge bei auRerplanmafigen
Halten,

- Sicherheits-Checks sowie Arbeiten an und in Schienenfahrzeugen,
- Aufenthalt Bahnfremder im Bereich der Gleise bei Vorfallen,
- Winterdienst,
- Pflanzenschnitt und Reinigungsarbeiten,
- Ubungen und GroRiibungen sowie
- Schulungen.
7. Die Organisatiorl von Bauarbeiten im Bereich von Gleisen der OBB Produktion
GmbH und der OBB Tgchnische Services GmbH .!st im ,DB 601.02 — Sonder-
bestimmungen fir die OBB-Produktion GmbH und OBB-Technische Services

GmbH* geregelt.

8. Die angefiihrten Mindestqualifikationen definieren den jeweiligen
Ausbildungsstandard fur die angefihrten Funktionen und Tatigkeiten.

9. Der interne Koordinator fiir die Baustellenplanung (Planungskoordinator) ist der
fur die Ausfiihrungsplanung der Baustellenabwicklung zustandige Mitarbeiter.

1.2 Begriffe

Der Dienstbehelf gilt fiir alle Bauarbeiten im Bereich von Gleisen, unabhangig
davon ob die Bauarbeiten von der OBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit

Dritten (und daher unter Anwendung der Bestimmungen des BauKG) oder der
OBB-Infrastruktur AG alleine (und daher unter Anwendung der internen Organi-
sationsverpflichtung des § 3 ASchG und nicht unter Anwendung der Bestimmungen
des BauKG) durchgefiihrt werden. Zur Vereinfachung der Umsetzung werden in
beiden Féllen jedoch gleiche Begriffe verwendet:



OBB-Infrastruktur AG

gemeinsam mit Dritten
(Anwendung des BauKG)

OBB-Infrastruktur AG
alleine

Einheitlich
verwendeter Begriff
im DB 601.02
(RW 30.04.15.)

Planungskoordinator
gemal § 3 BauKG,
Mindestqualifikation

gemafl BauKG

Interner Koordinator
fur die Baustellenplanung,
Mindestqualifikation
Fachkundiger im
Eisenbahnwesen
(zB Meisterebene,
Techniker mit Fachpriifung)

Planungskoordinator

Baustellenkoordinator
gemal § 3 BauKG,
Mindestqualifikation

gemal BauKG

Interner Koordinator
fir die Baustellensicherheit,
Mindestqualifikation
Fachkundiger im
Eisenbahnwesen
(zB Meisterebene, Techni-
ker mit Fachpriifung)

Baustellenkoordinator

Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan

Zusammenfihrung der
Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-
dokumente
der betroffenen
Fachbereiche (Fachlinien)

Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan

Erlauterungen

1. Bei Bauarbeiten, die von der OBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit Dritten
vorbereitet und durchgefiihrt werden, kénnen auch interne Planungskoordi-
natoren eingesetzt werden, sofern sie die fachlichen Voraussetzungen (siehe
Spalte ,OBB-Infrastruktur AG alleine®) erfilllen.

2. Bei Bauarbeiten, die von der OBB-Infrastruktur AG gemeinsam mit Dritten
vorbereitet und durchgefiihrt werden, kénnen auch interne Baustellenkoordi-
natoren eingesetzt werden, sofern sie die fachlichen Voraussetzungen (siehe
Spalte ,0BB-Infrastruktur AG alleine) erfiillen.




1.3 Aufbau

Dieser Dienstbehelf ist in vier Abschnitte gegliedert:

Abschnitt 1

Allgemeines (Einleitung, Begriffsbestimmungen)

Abschnitt 2

Vorbereitung der Bauarbeiten

Abschnitt 3

Betra-Planung der Bauarbeiten (Betra, Betsi)

Abschnitt 4

Durchfiihrung der Bauarbeiten

1.4 Darstellung

Die in voller Breite einer Seite gedruckten Bestimmungen gelten fir alle Bau-

arbeiten.

Die auf der linken Halfte einer Seite
gedruckten Bestimmungen gelten
nur fiir Bauarbeiten, die von der
OBB-Infrastruktur AG gemeinsam
mit Dritten, beispielsweise Baufirma
oder OBB-Immobilienmanagement
GmbH, vorbereitet und durchgefihrt
werden.

Die auf der rechten Halfte einer
Seite gedruckten Bestimmungen
gelten nur fir Bauarbeiten, die von
der OBB-Infrastruktur AG alleine
vorbereitet und durchgefiihrt werden.




2 Vorbereitung der Bauarbeiten

2.1 Abgrenzung

Die Vorbereitung von Bauarbeiten umfasst nicht die Erstellung der Betra/Betsi fiir

die Bauarbeiten. Dies erfolgt im Abschnitt 3.

2.2 Erforderliche Funktionen bei der
Vorbereitung von Bauarbeiten

Der Projektzustiandige hat

ten zu bestellen.

1. den Planungskoordinator zu Beginn der Planungsarbeiten zu O
bestellen und zu einem maglichst friihen Zeitpunkt in die Vorberei-
tung einzubinden und

2. den Baustellenkoordinator zeitgerecht vor Beginn der Bauarbei- O

Erlauterungen

1. Der Projektzustéandige ist

- der Projektleiter, bei komplexen Projekten erfolgt in der Regel eine

Ubertragung an den Projektkoordinator bzw Baumanager,

- der ASC-Leiter oder der Fachlinienkoordinator des ASC fir
Instandhaltung.

2. Der Projektzustindige hat auch darauf zu achten, dass der Planungskoor-

dinator seinen Aufgaben ordnungsgemaf nachkommt (siehe Punkt 2.6).

3. Der Projektzustiandige hat auch dafiir zu sorgen, dass die erforderlichen

Unterlagen auf der Baustelle aufliegen (siehe Punkt 4.2) und mit den Bauarbei-
ten erst begonnen wird, wenn die erforderlichen Funktionen fiir die Baustelle

festgelegt und besetzt sind (siehe Punkt 4.3).



2.3 Erstellung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans

Fir Bauarbeiten im Bereich von Gleisen hat der Planungskoordinator

den Sicherheits- und Gesund- die Sicherheits- und Gesundheits- O
heitsschutzplan gemaR BauKG schutzdokumente der betroffenen
zu erstellen. Fachlinien der OBB-Infrastruktur

AG zu einem Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplan als gemein-
same Unterlage zusammenzufiih-
ren. Die Zusammenfihrung entfallt,
wenn nur eine Fachlinie betroffen ist.

Der Planungskoordinator hat

1. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan fir die beabsichtigten
Baumalinahmen zu erarbeiten und darin insbesondere darzustellen:

a. die Festlegung

- der technischen Malinahmen (erforderlichenfalls zusatzlich O
Langsamfahren), die ein Eindringen in den Gefahrenraum der
Gleise gemaf § 25a EisbAV verhindern

oder (wenn dies nicht mdglich ist)

- der Sicherungsmafinahmen (erforderlichenfalls O
zusatzlich Langsamfahren) gegen die Anndherung von
Schienenfahrzeugen gemaR §§ 26 oder 26a EisbAV
(zB ,Fahrten nicht zulassig“ oder technischer Fahrtrickhalt
oder betrieblicher Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls zusatzlich als SchutzmalRnahme O
betriebliche Verfahren gemaf betrieblicher Richtlinie 30.01.
(DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Baugleis, ,Gesperrtes Gleis*
oder ,Gefahrdete Rotte®),

b. die Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den O
Bauarbeiten erforderlich sind einschlielich der Festlegung der
dafiir erforderlichen zusatzlichen Sicherungsmanahmen fir
Fahrten im Baugleis und fir Fahrten im Gesperrten Gleis
(zB technische Warnung, Warnung durch Sicherungsposten),




c. die Festlegung der Schutzmafinahmen gegen
Gefahren des elektrischen Stroms gemaR RW 12.01.
(Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) (zB Freischaltung und
Erdung der Oberleitung, Hub- und Schwenkbegrenzung),

d. die Festlegung der Schutzmafinahmen zum Schutz des
Bahnbetriebes (zB Schwenkbegrenzungen, Spundwéande/
Poélzungen, Einhausungen, Schotterbettsicherungen),

e. die Festlegung weiterer kollektiver SchutzmaBnahmen
(zB Absturzsicherungen, Vorhandensein von Gerlsten,
Baustellenabsicherungen, Zu- und Abgéange, Beleuchtung,
Sanitareinrichtungen),

Die Punkte a. bis e. sind jeweils in Zusammenarbeit mit den
zustandigen

- ortskundigen technischen Personen (Mindestqualifikation
Gleismeister/Werkfiihrer) und

- ortskundigen betrieblichen Personen (Mindestqualifikation
Betriebsmanager)

- sowie mit der Baubetriebsplanung

durchzufihren.

bei der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
die drtlich relevanten Unterlagen der OBB-Infrastruktur AG zu
beriicksichtigen (zB értliche Unterlage, Gleislagepléne, SFE-Plane,
Betriebs- und Verschubkonzepte, Instandhaltungspléne),

die MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung konkret und
widerspruchsfrei darzustellen,

im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auch die zustandigen
Aufsichtspersonen gemaR § 4 BauV anzufiihren, soweit diese
schon bekannt sind,

im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan die Koordination und
Abstimmung festzulegen, wenn mehrere Aufsichtspersonen
gemal § 4 BauV bestellt werden,




6. bei der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans die

Praventivdienste (Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner) hinzuzu-
ziehen und die Sicherheitsvertrauenspersonen anzuhéren.
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Erlauterungen zu Punkt 1:

1.

Bei der Festlegung der erforderlichen SicherungsmaRnahmen ist gemal RW
90.01. — ,,Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz“ (OBB 40),
insbesondere Abschnitt 3 (Bauarbeiten) vorzugehen.

Bei Arbeiten mit Krdnen und sonstigen Baumaschinen mit Dreh- und Schwenk-
betrieb, die bei einem Arbeitseinsatz fiir Fahrten auf benachbarten Gleisen eine
Gefahrdung auslosen kdnnten, ist gemal Anweisung Arbeiten mit Kranen
und sonstigen Baumaschinen mit Dreh- bzw Schwenkbetrieb vorzugehen
(siehe Anlage 109).

Das Erfordernis einer betrieblichen Unterstitzung bei der Abwicklung und
Durchfiihrung von Fahrten innerhalb des Baugleises (zB Beistellung eines
Fahrdienstleiters) ist im Einzelfall nach Gréfe, Umfang und Komplexitat
der Baustelle festzulegen und im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
festzuhalten.

Das Festlegen von ,Langsamfahren” ist eine Planungsgrundlage fiir die Fest-
legung der Sicherungs- und SchutzmafRnahmen. Die Umsetzung des ,Lang-
samfahrens” (zB Aufstellen von Langsamfahrsignalen sowie das Montieren von
PZB-Einrichtungen) erfolgt im Rahmen der technischen MalRnahmen.

Erlauterungen zu Punkt 4:

1.

Als Aufsichtsperson gemaf § 4 BauV ist nur geeignet, wer

- die fur die auszufiihrenden Arbeiten erforderlichen theoretischen und
praktischen Kenntnisse und Erfahrungen in allen Fragen besitzt, die
mit den in Betracht kommenden Arbeiten vom Standpunkt der Sicherheit
zusammenhangen,

- Kenntnisse Uber die in Betracht kommenden Arbeitnehmer/innenschutz-
vorschriften besitzt und

- die Gewabhr flr eine gewissenhafte Durchfiihrung der libertragenen
Aufgaben bietet.




Erforderlichenfalls ist fir jede Fachlinie eine eigene Aufsichtsperson gemaf
§ 4 BauV zu bestellen.

Wenn die Aufsichtspersonen gemal § 4 BauV noch nicht namentlich
bekannt sind, erfolgt vorerst die Nennung der Fachlinien.

2.4 Anpassung bzw. Erstellung der ortlichen

Unterlage (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokument fur die Arbeitsstatte, Unterlage fur
spatere Arbeiten)

Der Planungskoordinator hat

1.

in Zusammenarbeit mit den zustandigen ortskundigen techni-
schen und betrieblichen Personen (Mindestqualifikation Gleis-
meister/Werkfiihrer bzw Betriebsmanager)

a. bei bestehenden Anlagen die vorhandene ortliche Unterlage
anzupassen,

b. bei Neuerrichtung von Anlagen eine ortliche Unterlage zu
erstellen

und dabei insbesondere darzustellen:

- ortliche Anlagenverhiltnisse (zB Sicherheitsraum, I
Bedienungsraum, Zugange, Beleuchtung, Oberleitungsanlagen
einschlieflich Schaltmdglichkeiten, Anschlussmdglichkeiten fiir
technische Warnsysteme),

- Wechselwirkungen mit der Betriebsstellenbeschreibung O
(zB Betriebsfiihrung im Bahnhof, sicherungstechnische
Ausflihrungsplane, streckenbezogene Unterlagen,
EK-Datenblatter),

bei der Anpassung bzw Erstellung der értlichen Unterlage die O
weiteren ortlich relevanten Unterlagen der OBB-Infrastruktur AG
zu bericksichtigen (zB Gleislageplane, SFE-Plane, Betriebs- und
Verschubkonzepte, Instandhaltungsplane),




3. die MaBnahmen zur Gefahrenverhiitung fiir spatere Arbeiten in der O
ortlichen Unterlage konkret und widerspruchsfrei darzustellen,

4. bei der Anpassung bzw. Erstellung der ortlichen Unterlage die
Praventivdienste (Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner) hinzu-
zuziehen und die Sicherheitsvertrauenspersonen anzuhéren.
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Erlauterungen:

1. Anlagen im Eisenbahnbereich (Bahnhofsanlage, Streckenabschnitt) sind re-
gelmaRigen Anderungen unterworfen. In der értlichen Unterlage werden daher
zusammengefihrt

- die fir die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlichen
MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung fiir die Arbeitsstatte im Sinne des
§ 4 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes (ASchG) (Sicherheits- und
Gesundheitsschutzdokument fiir die Arbeitsstatte) und

- die zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei
spateren Arbeiten wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten
oder Abbruch erforderlichen Angaben (ber die Merkmale des Bauwerkes,
insbesondere Zugange, Abgange, Verkehrswege, im Sinne des § 8 des Bau-
arbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) (Unterlage fiir spéatere Arbeiten).

Siehe dazu OBB 40 (RW 90.01.) Punkt 5.1 (Ortliche Unterlage).
2. Die Lage von Einrichtungen und Einbauten, fiir die eine Zuganglichkeit sicher-

zustellen ist, ist von den jeweiligen Fachdiensten bekanntzugeben.

Erlauterung zu Punkt 1

Die Anpassung der ortlichen Unterlage hat im Umfang der geplanten Bauarbeiten
zu erfolgen. Wenn nicht die gesamte Anlage von den Bauarbeiten umfasst wird (zB
nur ein Teil der Bahnhofsanlage), so ist die 6rtliche Unterlage hinsichtlich dieses
Teils anzupassen.




2.5 Ausschreibung und Vergabe des Projekts

Der Projektzustandige hat dafiir zu sor-

gen, dass bei der Ausschreibung des
Projekts beriicksichtigt werden:

1. die Inhalte des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans gemaf
BauKG (siehe Punkt 2.3)

a. fur die Festlegung

- der technischen MalRnahmen O
(erforderlichenfalls
zusatzlich Langsamfahren)
die ein Eindringen in den
Gefahrenraum der Gleise
gemal § 25a EisbAV
verhindern

oder (wenn dies nicht méglich
ist)

- der Sicherungsmafinahmen |
(erforderlichenfalls zusatzlich
Langsamfahren) gegen
die Anndherung von
Schienenfahrzeugen gemaf
§§ 26 oder 26a EisbAV (zB
Fahrten nicht zulassig oder
technischer Fahrtriickhalt
oder betrieblicher
Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls O
zusatzlich als
Schutzmalinahme
betriebliche Verfahren
gemal betrieblicher
Richtlinie 30.01. (DV
V3) (zB ,Keine Fahrten®,
.Baugleis’, ,Gesperrtes
Gleis®, oder ,,Gefahrdete
Rotte®),




b. fur die Festlegung, ob Fahrten O
im Zusammenhang mit den
Bauarbeiten erforderlich sind
einschlie3lich der Festlegung der
dafur erforderlichen zusatzlichen
Sicherungsmafnahmen fir
Fahrten im Baugleis und fir
Fahrten im Gesperrten Gleis
(zB technische Warnung,
Warnung durch
Sicherungsposten),

c. fur die SchutzmalRnahmen
gegen Gefahren des
elektrischen Stroms
gemal RW 12.01.
(Elektrobetriebsvorschrift
DV EL 52) (zB Freischaltung und
Erdung der Oberleitung, Hub-
und Schwenkbegrenzung),

d. fur die Schutzmalinahmen zum
Schutz des Bahnbetriebes
(zB Schwenkbegrenzungen,
Spundwande/Poélzungen,
Einhausungen,
Schotterbettsicherungen),

e. fur weitere kollektive
SchutzmaBRnahmen
(zB Absturzsicherungen,
Vorhandensein von Gerdlsten,
Baustellenabsicherungen,
Zu- und Abgéange, Beleuchtung,
Sanitareinrichtungen).

2. die Inhalte der értlichen O
Unterlage (siehe Punkt 2.4).

Erlauterungen:

1. Bei der Ausschreibung und Vergabe eines Projekts ist vorzuschreiben, dass
die eingesetzten Arbeitnehmer/innen des Auftragnehmers lber die



erforderlichen Grundkenntnisse des Arbeitnehmer/innenschutzes verfligen

[zB RW 90.01. — ,Schriftliche Betriebsanweisung Arbeitnehmerschutz* (OBB
40), RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52)], weil die Unterweisung vor
Beginn der Bauarbeiten nur unter Bedachtnahme auf die geltenden ortlichen
Dokumente und nach MaRRgabe der ortlichen Verhéltnisse durchzufiihren ist
(siehe Abschnitt 4).

2. Einer Ausschreibung gleichzuhalten sind die Abrufung von Leistungen aus
Rahmenvertragen oder eine Beauftragung.

3. Beider Abrufung einer Leistung aus einem Rahmenvertrag ist sicherzu-
stellen, dass die Bedingungen des Rahmenvertrages (Baumaf3nahmen,
Sicherungsmalnahmen gegen die Gefahren des Bahnbetriebes) auf den
konkreten Einzelfall anzuwenden sind. Dies ist insbesondere nach dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu Gberprifen.

4. Ergeben sich im Zuge der Vergabe Anderungen (zB Arbeitsverfahren,
mafgebliche Ausfihrungsdetails), so sind der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan und die Unterlage fiir spéatere Arbeiten unter Hinzuziehen der
Praventivdienste (Sicherheitsfachkraft, Arbeitsmediziner) und Anhérung der
Sicherheitsvertrauensperson sowie der zustéandigen ortskundigen techni-
schen und betrieblichen Personen anzupassen (Vorgédnge gemafR Punkt 2.3
und 2.4 sind nochmals durchzufiihren!).

2.6 Schritte bei der Vorbereitung von Bauarbeiten

Der Projektzustandige hat sich zu vergewissern, dass die Vorbereitung der

Bauarbeiten in folgenden Schritten durchgefiihrt wurde:

1. Ausarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans O
durch den Planungskoordinator gemafR Punkt 2.3

2. a. bei bestehenden Anlagen die Anpassung der vorhandenen O
ortlichen Unterlage

b. bei der Neuerrichtung von Anlagen die Erstellung der O
ortlichen Unterlage

durch den Planungskoordinator gemaf Punkt 2.4




3. Hinzuziehen der Praventivdienste (Sicherheitsfachkraft, Arbeits-
mediziner) und Anhoérung der Sicherheitsvertrauenspersonen

a. bei der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz- O
plans (SiGe-Plan) und

b. bei der Anpassung bzw. bei der Erstellung der ortlichen O
Unterlage gemal ASchG/BauKG

4. Ausschreibung des Projekts
unter Berucksichtigung

a. des Sicherheits- und O
Gesundheitsschutzplans
(SiGe-Plan) und

b. der ortlichen Unterlage

5. Vorbereitung der Betra-Planung unter Beriicksichtigung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans (SiGe-Plan) und soweit
erforderlich die Durchfiihrung der Betra-Besprechung. O

Erlauterungen zu Betra-Besprechung:

1. Das Ergebnis einer Betra-Besprechung ist im Betra-Besprechungsprotokoll
zu dokumentieren. Das Betra-Besprechungsprotokoll ist dann Grundlage fir die
zeitgerechte Anmeldung einer Betra und umfasst insbesondere:

- Bauablauf- und Terminplan,

- Festlegung der betroffenen Fachlinien der OBB-Infrastruktur AG und der
Dritten,

- notwendige Abschaltungen in den 15kV-Oberleitungsanlagen,
- sonstige notwendige Abschaltungen,

- Einbau von Baustellentrennern,

- Maschinen- und Triebfahrzeugeinsatze,

- Gleisbelegung fiir Materialzufuhr,

- Regelung bei Fahrten mit auRergewodhnlichen Sendungen,



- Einbau von Hilfs- und Hurterbriicken,
- MafRnahmen bei Dreh- und Schwenkbetrieb,
- Feste Absperrung,

- Festlegung ob ein Langsamfahren erforderlich ist zB Langsamfahren am
Nachbargleis,

- Festlegung der betrieblichen Verfahren als SchutzmaRnahme geman
betrieblicher Richtlinie 30.01. (DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Baugleis®,
Gesperrtes Gleis®, oder ,Gefahrdete Rotte®),

- Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten erforderlich
sind einschlieBlich Festlegung der dafir erforderlichen zusatzlichen Maf-
nahmen und betrieblichen Verfahren gemaf betrieblicher Richtlinie 30.01.
(DV V3) (zB ,Baugleis” oder ,,Gesperrtes Gleis®),

- Festlegung der zusatzlichen Bestimmungen fir Baugleise (definierte Eintra-
gungen gemaR Anlage 6b — Ortliche Baugleisdaten zur Betra),

- Bei Einsatz einer Sicherungsaufsicht: Bekanntgabe jener Aufgaben, welche
das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers der Sicherungsaufsicht tibertra-
gen darf (SchutzmalRnahmen ,Gefahrdete Rotte® sowie ,Keine Fahrten® bei
Dreh- und Schwenkbetrieb).

Die angefiihrten Tatigkeiten der Sicherungsaufsicht sind unterstiitzende
Tatigkeiten fir das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers, keinesfalls diirfen
Aufgaben der betrieblichen Koordination,

- das An- und Abmelden von Bauarbeiten,

- die Koordination der Mallnahmen zum Schutz des Eisenbahnbetriebs vor
den BaumalRnahmen und

- die Koordination der Betriebsabwicklung im Baugleis

an die Sicherungsaufsicht Ubertragen werden. Die Sicherungsaufsicht darf das
Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers nicht ersetzen.

Die betroffenen Fachlinien der OBB-Infrastruktur AG sowie die Dritten (zB Bau-
firma oder OBB-Immobilienmanagement GmbH) sind zur Betra-Besprechung
beizuziehen.



Erforderlichenfalls ist in die Ergebnisse der Betra-Besprechung das Ergebnis
der Logistikbesprechung (zB gréRere Maschineneinsatze, erhohte Materi-
almanipulation, mehrere Arbeitslokeinsatze, umfangreiche Gleisbelegungen)
einzubeziehen.

2.7 Vorbereitung fur den Betra-Prozess

Der Betra-Anmelder hat

1 a. fur geplante Bauarbeiten, die Einschrdnkungen der O
Infrastrukturanlagen bewirken, die dafir erforderlichen
MaRnahmen in einer Betriebs- und Bauanweisung (Betra),

b. fur Stérungsbehebungen, die Einschrankungen der O
Infrastrukturanlagen bewirken, die dafiir erforderlichen
MaRnahmen in einer Betriebsanweisung ,,Schnelle
Instandsetzung® (Betsi)

festzulegen,

2. in der Betra bzw Betsi die Inhalte des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplans (siehe Punkt 2.3)

a. die Festlegung

- der technischen MaRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich O
Langsamfahren) die ein Eindringen in den Gefahrenraum der
Gleise gemal § 25a EisbAV verhindern

oder (wenn dies nicht mdglich ist)

- der SicherungsmaRnahmen (erforderlichenfalls O
zusatzlich Langsamfahren) gegen die Anndaherung von
Schienenfahrzeugen gemaR §§ 26 oder 26a EisbAV
(zB ,Fahrten nicht zulassig“ oder technischer Fahrtrickhalt
oder betrieblicher Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls zusatzlich als SchutzmalRnahme |
betriebliche Verfahren gemaf betrieblicher Richtlinie 30.01
(DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Baugleis®, ,Gesperrtes Gleis*
oder ,Gefahrdete Rotte"),




b. die Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den O
Bauarbeiten erforderlich sind einschlieRlich der Festlegung der
dafur erforderlichen zusétzlichen Sicherungsmafinahmen fir
Fahrten im Baugleis und fir Fahrten im Gesperrten Gleis
(zB technische Warnung, Warnung durch Sicherungsposten),

c. die Festlegung der Schutzmafinahmen gegen Gefahren des |
elektrischen Stroms gemalk RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift
DV EL 52) (zB Freischaltung und Erdung der Oberleitung, Hub-
und Schwenkbegrenzung),

d. die Festlegung der Schutzmafinahmen zum Schutz des O
Bahnbetriebes (zB Schwenkbegrenzungen, Spundwéande/
Pdélzungen, Einhausungen, Schotterbettsicherungen),

e. die Festlegung weiterer kollektiver SchutzmaBnahmen O
(zB Absturzsicherungen, Vorhandensein von Gerusten,
Baustellenabsicherung, Zu- und Abgange, Beleuchtung,
Sanitareinrichtungen),

zu berticksichtigen.

Erlauterungen

1. Die Festlegung der Sicherungs- und SchutzmaRnahmen muss bei der
Betra-Planung bereits vorliegen.

2. Eine Betra ist anzuwenden, wenn geplante Bauarbeiten zu einer Einschran-
kung der Infrastruktur flihren.

In der Betra erfolgt die betriebliche Umsetzung jener Mafinahmen, die im
Rahmen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans festgelegt wurden.

3. Unter Einschrankungen der Infrastrukturanlagen sind Einschrankungen mit
Auswirkungen auf die operative Betriebsfiihrung zu verstehen, diese kénnen
betreffen:

- Gleisanlagen,

- Signalanlagen,

- Bahnsteige,



- Leit- und Sicherungstechnik,
- Telekommunikationstechnik fiir die operative Betriebsfiihrung,
- Energieversorgung, Traktionsstromversorgung,

- Bahnkunden (zB Schienenersatzverkehr, Einschrankungen bei der
Verladung durch Firmen).

Gleichartige Bauarbeiten fur regelmaRig wiederkehrende Inspektions- und
Wartungsarbeiten kdnnen in einer gemeinsamen Betra zusammengefasst
werden. Die Wartungsliste kann tabellarisch oder alternativ auch in einem
EDV-System graphisch allen beteiligten Stellen zur Verfligung gestellt werden,
zB Signalinspektionen, Uberpriifungen von Weichenheizungen, Weichen-
revisionen, Oberleitungsrevisionen.

Eine Betsi ist nur dann anzuwenden, wenn Arbeiten zur Stérungsbehebung
durchzufiihren sind, und zwar

- Arbeiten zur kurzfristigen Wiederherstellung der vollstandigen Anlagen-
verfugbarkeit bzw -benutzbarkeit, die nicht unmittelbar im Zuge einer St6-
rungsbehebung gemaf Stérungsliste (SAM-Stérungsmeldung) durchgefihrt
werden konnten und/oder

- dringend erforderliche praventive InstandsetzungsmaBnahmen, die zur
Aufrechterhaltung der vollstdndigen Anlagenverfiigbarkeit durch Diagnose-
systeme oder Messungen festgestellt wurden.

Eine Betsi ist fuir Arbeiten am selben Tag sowie bis zum nachstfolgenden Werk-
tag beim zustandigen FdI-BEKO der BFZ zu beantragen und wird den betroffe-
nen Betriebsstellen, der Verkehrsleitzentrale (VLZ) und der Baubetriebsplanung
Ubermittelt.

Bei Arbeiten, die der kurzfristigen Wiederherstellung der vollstandigen Anlagen-
verfliigbarkeit dienen, muss in der Betsi der Primar-Code (laut Codiertabelle),
der zur Stérung gefuhrt hat, eingetragen werden. Sinngema0 ist bei praventi-
ven Instandsetzungsmalinahmen jener Primar-Code einzutragen, welcher der
verhinderten Stérung entspricht.



3 Betra-Planung der Bauarbeiten
(Betra/Betsi)

3.1 Geltungsbereich

Die Regelungen des Abschnittes 3 gelten in gleicher Weise fiir Betra (Betriebs- und
Bauanweisung) und Betsi (Betriebsanweisung Schnelle Instandsetzung).

3.2 Abgrenzung

Die Betra-Planung der Bauarbeiten umfasst nicht

- die Festlegung der technischen MaRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich
Langsamfahren), die ein Eindringen in den Gefahrenraum der Gleise gemaf
§ 25a EisbAV verhindern

oder (wenn dies nicht moglich ist)

- die Festlegung der SicherungsmafRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich
Langsamfahren) gegen die Annaherung von Schienenfahrzeugen gemag
§§ 26 oder 26a EisbAV (zB ,Fahrten nicht zulassig*“ oder technischer Fahrtriick-
halt oder betrieblicher Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls zusatzlich als Schutzmalnahme betriebliche Verfahren
gemal betrieblicher Richtlinie 30.01. (DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Bau-
gleis®, ,Gesperrtes Gleis" oder ,Gefahrdete Rotte"),

- die Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten erfor-
derlich sind einschlieBlich der Festlegung der daflr erforderlichen zusatzlichen
Sicherungsmafinahmen fir Fahrten im Baugleis und fiir Fahrten im Gesperrten
Gleis (zB technische Warnung, Warnung durch Sicherungsposten) und/oder

- die Festlegung der SchutzmalRnahmen gegen Gefahren des elektrischen
Stroms gemal RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) (zB Freischal-
tung und Erdung der Oberleitung, Hub- und Schwenkbegrenzung) und/oder



- die Festlegung der SchutzmalRnahmen zum Schutz des Bahnbetriebes
(zB Schwenkbegrenzungen, Spundwande/Pdlzungen, Einhausungen, Schotter-
bettsicherungen) und/oder

- die Festlegung der weiteren kollektiven SchutzmaRnahmen
(zB Absturzsicherungen, Vorhandensein von Gerusten, Baustellenabsicher-
ungen, Zu- und Abgange, Beleuchtung, Sanitareinrichtungen).

Die Festlegung der Sicherungs- und Schutzmafinahmen sowie der erforderlichen
zusatzlichen MaRRnahmen und betrieblichen Verfahren muss bei der Betra-Planung
bereits vorliegen.

Sofern die Festlegung der Sicherungs- und SchutzmafRnahmen noch nicht oder

noch nicht vollstandig erfolgt ist, darf mit der Betra-Planung nicht begonnen
werden.

3.3 Unterlagen fur die Betra-Anmeldung

Fuir die Betra-Anmeldung im Softwareprogramm zur Erstellung einer Betra sind

erforderlich:

1. der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

2. das Betra-Besprechungsprotokoll (soweit erforderlich)

3. das Logistikbesprechungsprotokoll (soweit erforderlich)

4. die Kreuzungsrisikoanalyse (soweit erforderlich)

Oo|o|o o)d

5. die Zustimmung des betriebsfiihrenden Elektrodienstes gemafR
RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) bei Freischaltung
von 15kV-Oberleitungsanlagen

Erlauterungen

1. Das Softwareprogramm zur Erstellung einer Betra dient zur Anmeldung,
Bearbeitung und Freigabe von Betra und Betsi.



2. Bei Betra, Betsi und ,Zusatz zur Betra“ ist der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan durch den Anmelder vorzuhalten.

3. Ein ,,Zusatz zur Betra“ ist zu erstellen, wenn eine aktuell in Kraft befindliche
Betra geandert oder erganzt werden muss (zB aufgrund eines Schadens muss
eine andere Bahnbaumaschine eingesetzt werden, die andere Sicherungsmal}-
nahmen/SchutzmaRnahmen oder eine Schutz-La erfordert) — vergleiche
Punkt 4.6.

3.4 Schritte des Betra-Prozesses

1. Ergeben sich durch Bauarbeiten Einschrankungen der Infrastruk- O
turanlagen (siehe Punkt 2.7), so hat der Projektzustéandige die
Anmeldung (Eingabe) im Softwareprogramm zur Erstellung einer
Betra durch den Betra-Anmelder zu veranlassen.

2. Der Betra-Anmelder tragt die fur die Bauarbeiten erforderlichen O
Daten im Softwareprogramm zur Erstellung einer Betra ein und gibt
die betroffenen Fachlinien (ggf gemaR Betra-Besprechungsprotokoll)
bekannt.

3. Der Baubetriebsplaner prift auf Zulassigkeit in Bezug auf andere O
Bauarbeiten und nimmt die Betra an.

4. Der Baubetriebsplaner legt die erforderlichen Zeitrahmen an, tragt O
die zugehorigen Malinahmen ein und gibt die Betra zur Bearbeitung
an die festgelegten Fachlinien frei.

5. Die festgelegten Fachlinien tragen die entsprechenden Maflinah- O
men fur ihre Bereiche im Softwareprogramm zur Erstellung einer
Betra ein.

6. Der Betriebsmanager prift die betriebliche Machbarkeit sowie ggf O
die Baugleiserklarung und die MaRnahmen zur Kundeninformation,
tragt die erforderlichen MaRRnahmen und zusténdigen Kontakte
(Verteiler) ein und erteilt die Zustimmung im Softwareprogramm zur
Erstellung einer Betra.

7. Das Logistikbesprechungsprotokoll (soweit erforderlich) liegt vor. O




8. Die Kreuzungsrisikoanalyse (soweit erforderlich) liegt vor.

9. Nach Abschluss und Freigabe der Eintragungen durch die Fach-
linien fihrt der Betra-Anmelder eine zusammenfassende Prifung
der Eintragungen durch.

10. Der Baubetriebsplaner priift die Eintragungen auf Widerspruchs- O
freiheit und gibt die Betra frei und versendet die Betra.

Erlauterung zu Punkt 2

Mit der Anmeldung wird durch das Softwareprogramm zur Erstellung einer Betra
automatisch der Bauarbeit eine eindeutige fortlaufende Nummer zugeordnet.

Erlauterung zu Punkt 4

Die Betra ist so zu strukturieren, dass sie leicht lesbar und verstandlich ist. Sie hat
die fir die Bau- und Betriebsabwicklung notwendigen Angaben zu enthalten, insbe-
sondere alle betrieblichen Mallnahmen.

Im ,,allgemeinen Zeitrahmen“ der Betra werden betriebliche MalRnahmen gere-
gelt, die Uber den gesamten Zeitraum der Betra geplant sind. Dabei ist es unerlass-
lich, ob die betrieblichen MaRnahmen durchgehend geplant sind (zB durchgehende
Sperre eines Gleises) oder ob betriebliche Malnahmen wiederkehrend geplant sind
(zB ,Keine Fahrten“ beim Justieren und Erproben der Dreh- und Schwenkbegren-
zung vor dem taglichen Arbeitseinsatz gemafl Anlage 109).

Im ,,Sonstigen Zeitrahmen* sind zusatzliche/geanderte betriebliche Malnahmen
geregelt, die nur zu definierten Zeiten bzw nur an definierten Tagen, also im explizit
angeflihrten Zeitrahmen, geplant sind.

Erlauterungen zu Punkt 5

Die Fachlinien tragen alle erforderlichen MafRnahmen (ggf gemaf Betra-Bespre-
chungsprotokoll) fiir ihren Fachbereich in den durch die Baubetriebsplanung ange-
legten Zeitrahmen (zB Bauablauf, Terminplan, Abweichungen vom Regelzustand
der Sicherungsanlage, Behinderungen der Nachbargleise durch Einsatz von Bau-
fahrzeugen oder Geraten mit Ausmalfien, die nicht dem Lichtraumprofil entsprechen,
betriebliche MalRnahmen) im Softwareprogramm zur Erstellung einer Betra ein.



Weiters sind auch die festgelegten SicherungsmaRnahmen gemaR Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan einzutragen. Das Erfordernis einer Freigabe durch die
jeweilige Aufsichtsperson gemaf § 4 BauV ist durch die jeweiligen Fachlinien
bekannt zu geben und muss in der Betra oder Betsi nachlesbar sein.

Die beteiligten Fachlinien sind fiir den Inhalt ihrer Eintragungen zustandig. Diese
erteilen abschlieflend ihre Zustimmung im Softwareprogramm zur Erstellung einer
Betra.

Erlauterung zu Punkt 6

Wegen Kundeninformation siehe Anhang 1 — Handbuch Betra-Planung.

Erldauterung zu Punkt 10:

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist vollstandig vom Planungskoor-
dinator zu erstellen. Ergdnzungen bzw Verweise auf vorzunehmende Erganzungen
im Rahmen der Betra-Planung sind unzulassig.

Wird fiir Bauarbeiten das betriebliche Verfahren ,,Baugleis“ vorgesehen, ist die
Erstellung der Anlage 6b — Ortliche Baugleisdaten zur Betra erforderlich. Die in der
Anlage grau hinterlegten Felder sind vor Freigabe der Betra zu beftllen.



4 Durchfuhrung der Bauarbeiten

Bauvorhaben
(Kurzbeschreibung)

Erforderliche Funktionen vor Beginn der Bauarbeiten
gemaR Punkt 4.3

Name Org. Einheit  Erreichbarkeit (Tel.)
Projektzustandiger: ... e e
Projektkoordinator: ... i e

Baustellenkoordinator: ..................oooiiir oo e




36 Durchfiihrung der Bauarbeiten

Name Org. Einheit  Erreichbarkeit (Tel.)

Aufsichtsperson gemafR § 4 BauV

Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person
gemal Elektrobetriebsvorschrift EL 52




4.1 Abgrenzung

Die Durchfiihrung von Bauarbeiten umfasst nicht

- die Festlegung der technischen MaRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich
Langsamfahren), die ein Eindringen in den Gefahrenraum der Gleise gemaf
§ 25a EisbAV verhindern

oder (wenn dies nicht méglich ist)

- die Festlegung der SicherungsmafRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich
Langsamfahren) gegen die Annaherung von Schienenfahrzeugen gemag
§§ 26 oder 26a EisbAV (zB ,Fahrten nicht zulassig” oder technischer Fahrtriick-
halt oder betrieblicher Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls zusatzlich als Schutzmalinahme betriebliche Verfahren
gemal betrieblicher Richtlinie 30.01. (DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Bau-
gleis“ ,Gesperrtes Gleis” oder ,Gefahrdete Rotte),

- die Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten erfor-
derlich sind einschlieBlich der Festlegung der daflr erforderlichen zuséatzlichen
Sicherungsmafnahmen fur Fahrten im Baugleis und fur Fahrten im Gesperrten
Gleis (zB technische Warnung, Warnung durch Sicherungsposten) und/oder

- die Festlegung der Schutzmalnahmen gegen Gefahren des elektrischen
Stroms gemal RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) (zB Freischal-
tung und Erdung der Oberleitung, Hub- und Schwenkbegrenzung) und/oder

- die Festlegung der SchutzmalRnahmen zum Schutz des Bahnbetriebes
(zB Schwenkbegrenzungen, Spundwande/Pdlzungen, Einhausungen, Schotter-
bettsicherungen) und/oder

- die Festlegung der weiteren kollektiven SchutzmaBnahmen (zB Absturzsi-
cherungen, Vorhandensein von Gerusten, Baustellenabsicherungen, Zu- und
Abgange, Beleuchtung, Sanitareinrichtungen),

- die Erstellung der Betra fir die Bauarbeiten.

Die Bestimmungen flr die Durchfiihrung der Bauarbeiten gelten fiir Betra und Betsi.

Sofern die Festlegung der Sicherungs- und SchutzmaBnahmen noch nicht oder

noch nicht volistandig erfolgt ist oder die Betra oder Betsi noch nicht vorliegt,
darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen werden.



4.2 Erforderliche Unterlagen vor Beginn
der Bauarbeiten

Der Projektzusténdige hat dafiir zu sorgen, dass folgende Unterlagen auf der

Baustelle aufliegen:

1. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
a. die Festlegung

- der technischen MaRnahmen (erforderlichenfalls zusatzlich O
Langsamfahren) die ein Eindringen in den Gefahrenraum der
Gleise gemal § 25a EisbAV verhindern

oder (wenn dies nicht mdglich ist)

- der Sicherungsmaflinahmen (erforderlichenfalls O
zusatzlich Langsamfahren) gegen die Annaherung von
Schienenfahrzeugen gemaf §§ 26 oder 26a EisbAV
(zB ,Fahrten nicht zulassig“ oder technischer Fahrtrickhalt
oder betrieblicher Fahrtriickhalt),

» erforderlichenfalls zusatzlich als Schutzmalinahme O
betriebliche Verfahren gemaf betrieblicher Richtlinie 30.01.
(DV V3) (zB ,Keine Fahrten®, ,Baugleis®, ,Gesperrtes Gleis*
oder ,Gefahrdete Rotte®),

b. die Festlegung, ob Fahrten im Zusammenhang mit den O
Bauarbeiten erforderlich sind einschlieflich der Festlegung
der daflr erforderlichen zusatzlichen Sicherungsmaflinahmen
fur Fahrten im Baugleis und fiir Fahrten im Gesperrten Gleis
(zB technische Warnung, Warnung durch Sicherungsposten),

c. die Festlegung der Schutzmalinahmen gegen O
Gefahren des elektrischen Stroms gemal RW 12.01.
(Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) (zB Freischaltung und
Erdung der Oberleitung, Hub- und Schwenkbegrenzung),

d. die Festlegung der SchutzmafRnahmen zum Schutz des O
Bahnbetriebes (zB Schwenkbegrenzungen, Spundwande/
Pdlzungen, Einhausungen, Schotterbettsicherungen),




e. die Festlegung weiterer kollektiver SchutzmaBnahmen O
(zB Absturzsicherungen, Vorhandensein von GerUsten,
Baustellenabsicherung, Zu- und Abgénge, Beleuchtung,
Sanitareinrichtungen).

2. Betra (Betriebs- und Bauanweisung) oder Betsi (Betriebs- O
anweisung ,,Schnelle Instandsetzung®) tiber die erforderlichen
betrieblichen MalRnahmen

4.3 Erforderliche Funktionen vor Beginn
der Bauarbeiten

Der Projektzustiandige hat dafiir zu sorgen, dass mit Bauarbeiten im Bereich

von Gleisen erst begonnen wird, wenn folgende Funktionen fur die Baustelle
festgelegt und besetzt sind:

1. Baustellenkoordinator O
2. Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 Abs 2 BauV O
3. Aufsichtsperson/en gemal} § 4 BauV O
4. Sicherungsaufsicht gemaR EisbAV O
5. Sicherungsposten gemaf EisbAV, soweit gemafR Sicherheits- und |
Gesundheitsschutzplan erforderlich
6. Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person |
gemal RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) soweit
gemal Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erforderlich

Erlduterung zu Punkt 1

Wer als Baustellenkoordinator eingesetzt werden darf, siehe Tabelle im Punkt 1.2.



Erlauterungen zu Punkt 2:

1.

Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers muss ein Mitarbeiter der
OBB-Infrastruktur AG sein.

Die fachlich-technische Mindestqualifikation des Aufsichtsorgans des
Bahnbetreibers ist

- Fachlinie FW: Gleisaufseher, Gleismeister/Werkflhrer oder Bahnmeister,
jeweils mit dreijahriger, einschlagiger Praxis,

- Fachlinie LS/TE/ET/BT: Werkfihrer oder Meister, jeweils mit dreijahriger,
einschlagiger Praxis,

- Techniker mit dreijahriger, einschlagiger Praxis.

Die Mindestqualifikation ist im Einzelfall nach GréRe, Umfang und Komplexitat
der Baustelle festzulegen.

Entscheidend fir die Qualifikation des Aufsichtsorgans des Bahnbetreibers
ist die jeweils fachliche Qualifikation (eisenbahnspezifische Ausbildung), wobei
die Mindestqualifikation Werkflhrer bzw Gleisaufseher fur technische Fach-
dienste nicht unterschritten werden darf.

Die betriebliche Mindestqualifikation des Aufsichtsorgans des Bahnbe-
treibers ist die Ausbildung ,,Betriebskoordination“ gemaf § 25 EisbEPV.

Im Baugleis ist zusatzlich im Einzelfall nach GroRe, Umfang und Komplexitat
der Baustelle die Qualifikation

- Tfzf gemaR Eisenbahngesetz 1957 — EisbG, 9. Teil (Tfzf Klasse A
und/oder B),

Verschubleitung,

Fahrdienstleitungsassistenz und/oder

Fahrdienstleitung

erforderlich, bzw soweit das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers diese
Qualifikationen nicht besitzt, ist dem Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers ein
Mitarbeiter mit entsprechender Qualifikation beizustellen.

Kriterien sind insbesondere Anzahl der Fahrten, zu bedienende Signale und
Weichen sowie sonstige Einrichtungen.



4.

Bauarbeiten umfassen nicht nur die Herstellung, sondern auch die
Instandhaltung, die Anderung und Beseitigung sowie alle erforderlichen
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten, ebenso Instandhaltungsarbeiten,
Instandsetzungsarbeiten und Storungsbehebungen.

Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers muss tUber Kenntnisse der
ortlichen Verhiltnisse verfugen.

Erlauterung zu Punkt 6

Die

Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person gemafR

RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52), soweit im Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan festgelegt, ist fiir die Unterweisung Uber jene 6rtlichen
Gefahren zustandig, die sich aus den von ihr durchgefiihrten SchaltmaRnahmen an
den Bahnstromanlagen ergeben. Dafiir ist der ,Nachweis der Koordination®

gemal RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52), Anlage 5a, zu verwenden.

4.4 Koordination vor Beginn der Bauarbeiten

Der Baustellenkoordinator hat vor Beginn der Bauarbeiten im Bereich von

Gleisen daflr zu sorgen, dass folgende MaRnahmen umgesetzt wurden:

1.

Der Baustellenkoordinator hat

- das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaf} § 108 Abs 2 O
BauV und
- die zustandigen Aufsichtspersonen gemal § 4 BauV O

Uber die Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
fur die geplanten Bauarbeiten nachweislich zu informieren.

Die ortlich zustandige Elektrofachkraft oder elektrotechnisch O
unterwiesene Person gemafl RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift
DV EL 52) hat die zustandigen Aufsichtsperson/en gemaf § 4 BauV
Uber die 6rtlichen Gefahren der Bahnstromanlagen aufgrund der
Durchfiihrung der SchaltmalRnahmen zu unterweisen.




3. Die zustandige/n Aufsichtsperson/en gemaR § 4 BauV hat/haben O
die ihr/ihnen zugeteilten Arbeitnehmer/innen Uber die Inhalte des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans fur die geplanten
Bauarbeiten zu unterweisen.

4. Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaRl § 108 Abs 2
BauV hat die Sicherungsaufsicht

- Uber die erforderlichen SicherungsmaRnahmen gegen die O
Gefahren des Bahnbetriebes aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan,

- Uber die erforderlichen SchutzmaRnahmen gegen die Gefahren O
des Bahnbetriebes aus der Betra/Betsi und

- Uber die ortlichen und betrieblichen Verhéltnisse O

nachweislich zu informieren.

Erlauterungen zu Punkt 1

1. Der interne Baustellenkoordinator der OBB-Fachlinien kann gleichzeitig
Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers sein.

2. Die oben angefiihrten nachweislichen Informationen bzw Unterweisungen
umfassen nicht die Grundkenntnisse des Arbeitnehmer/innenschutzes
(zB RW 90.01. — ,Schriftliche Betriebsanweisung Arbeithehmerschutz*
(OBB 40), RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift EL 52)).

3. Die oben angefiihrten nachweislichen Informationen bzw Unterweisungen
sind unter Bedachtnahme auf die geltenden 6rtlichen Dokumente (Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan, Betra/Betsi, Ortliche Baugleisdaten zur Be-
tra (Anlage 6b)) und nach MaRRgabe der ortlichen Verhaltnisse durchzufiihren.

4. Die Grundkenntnisse des Arbeithehmer/innenschutzes mussen bei der
Auftragsvergabe an Dritte bereits im Rahmen der Ausschreibung und
Vergabe des Projekts sichergestellt werden (siehe Punkt 2.5).



4.5 Beginn der Bauarbeiten

Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 Abs 2 BauV hat dafir

zu sorgen, dass mit den Bauarbeiten erst begonnen wird,

1. wenn die Koordination der Bauarbeiten gemaf Punkt 4.4 durch den O
Baustellenkoordinator durchgefiihrt wurde,

2. wenn die im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und in der
Betra/Betsi festgelegten

- Dbetrieblichen Verfahren (,Keine Fahrten®, ,Baugleis®, O
.Gesperrtes Gleis” oder ,Gefahrdete Rotte"),

- technischen MaRnahmen (zB Aktivierung der technischen O
Warnanlagen, Absturzsicherungen) einschlieBlich der
technischen MaBnahmen zum Langsamfahren
(zB Aufstellen von Langsamfahrsignale sowie das Montieren von
PZB-Einrichtungen) und

- elektrischen SchaltmaBnahmen (zB Freischaltung und Erdung O
der Oberleitung)
umgesetzt wurden, und dies durch das Aufsichtsorgan des Bahnbe- O

treibers gemar § 108 Abs 2 BauV dokumentiert wurde.

3. wenn die Sicherungsaufsicht

a. die Arbeitnehmer/innen in die sicheren Bereiche eingewiesen O
hat, die die Arbeithehmer/innen bei Anndherung eines
Schienenfahrzeuges aufzusuchen haben,

b. die Sicherungsposten eingewiesen hat (Standorte, O
Warnbereich, Sichtverbindung zwischen den Sicherungsposten),
sofern Sicherungsposten im Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan vorgesehen sind.

4. wenn die Sicherungsposten jeweils den zugewiesenen Standort O
eingenommen haben, sofern Sicherungsposten im Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan vorgesehen sind.




wenn die Sicherungsaufsicht,

a. die Horprobe und Sehprobe angeordnet hat und durchfiihren O
hat lassen,

b. die Durchfiihrung der Horprobe und Sehprobe dokumentiert O
hat.

wenn das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemafR
§ 108 Abs 2 BauV (nach Erfiillung der Punkte 1. bis 5.)
abschlieRend

a. die Zustimmung zum Arbeitsbeginn erteilt (,Sicherheit
vorhanden®) und

b. dies dokumentiert hat.

Erlauterungen allgemein:

1.

Die betriebliche Koordination auf der Baustelle obliegt dem Aufsichtsorgan
des Bahnbetreibers. Dies umfasst insbesondere auch

- das An- und Abmelden von Bauarbeiten,

- die Koordination der MalRhahmen zum Schutz des Eisenbahnbetriebs vor
den Baumalnahmen und

- die Betriebsabwicklung im Baugleis.

Die Sicherungsaufsicht darf vom Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers zusatz-
lich zu den angefiihrten Aufgaben (zB Einweisung der Arbeitnehmer/innen in
die sicheren Bereiche, Einweisung der Sicherungsposten, Durchfiihrung der
Hoérprobe und Sehprobe) auch zur Durchfiihrung betrieblicher Verfahren ein-
gesetzt werden (SchutzmalRnahmen ,Gefahrdete Rotte* sowie ,Keine Fahrten®
bei Dreh- und Schwenkbetrieb). Eine Ubernahme von Aufgaben der betrieb-
lichen Koordination auf der Baustelle durch die Sicherungsaufsicht ist nicht
zuldssig.

Der Sicherungsaufsicht darf, bei Anwesenheit des Aufsichtsorgans des
Bahnbetreibers vor Ort, bei Inspektionstatigkeiten, Revisionsarbeiten sowie
der Stérungsbehebung, auch die Kommunikation mit der betriebssteuernden
Stelle Gibertragen werden (Gesprache im Auftrag und in Anwesenheit des
Aufsichtsorgans des Bahnbetreibers).



Das bedeutet:

- Die Festlegung der erforderlichen Sicherungs- und SchutzmaBnahmen
hat im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erfolgen.

- Die Inkraftsetzung bzw Aufhebung von festgelegten Sicherungs- und
SchutzmaBnahmen hat durch das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers zu
erfolgen.

Das Anwesenheitserfordernis des Aufsichtsorgans des Bahnbetreibers
auf der Baustelle ergibt sich aus den Aufgaben im Rahmen der betrieblichen
Koordination auf der Baustelle.

Spéatestens zu Beginn der Bauarbeiten ist das Aufsichtsorgan des Bahnbetrei-
bers der betriebssteuernden Stelle namentlich bekanntzugeben. Ebenso ist
jede Anderung des Aufsichtsorgans des Bahnbetreibers namentlich bekanntzu-
geben. Sofern betriebliche Verfahren (SchutzmalRnahmen ,Gefahrdete Rotte®
sowie ,Keine Fahrten“ bei Dreh- und Schwenkbetrieb) gemaf Betra/Betsi
durchzufiihren sind, ist auch die Sicherungsaufsicht der betriebssteuernden
Stelle namentlich bekanntzugeben.

Sofern es die Aufgaben im Rahmen der betrieblichen Koordination auf der
Baustelle zulassen, kann das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers auch die
Funktion der Sicherungsaufsicht mit ilbernehmen.

Die Herstellung und Sicherstellung des spannungsfreien Zustands der
Bahnstromanlage gemaR Betra/Betsi (freigeschaltet und geerdet) ist im

RW 12.01. (Elektrobetriebsvorschrift DV EL 52) geregelt. Die diesbezlgli-
chen Voraussetzungen werden durch den Schaltantragsteller veranlasst und
sichergestellt. Der Schaltantragsteller hat dem Aufsichtsorgan des Bahnbe-
treibers die Umsetzung der elektrischen Sicherheitsmalinahmen mitzuteilen.
Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers darf Giber den Schaltzustand keine
Auskiinfte erteilen.

Der interne Koordinator der OBB-Fachlinien kann gleichzeitig auch
Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers sein.

Erst nach erteilter Zustimmung zum Arbeitsbeginn (,Sicherheit vorhanden®)
durch das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers und der Dokumentation darf
mit den Bauarbeiten begonnen werden. Die Zustimmung richtet sich an die
Baustelle.



Erlauterungen zu Punkt 2:
1. Die Umsetzung der im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und in der
Betra/Betsi festgelegten betrieblichen Verfahren, technischen MalRnahmen
und elektrischen Schaltmalinahmen erfolgt durch das Aufsichtsorgan des
Bahnbetreibers. Dies umfasst jedenfalls die Sicherstellung der erforderlichen
Rahmenbedingungen fiir die Durchfilhrung dieser Mallnahmen.
2. Das Festlegen von ,Langsamfahren® ist eine Planungsgrundlage fir die
Festlegung der Sicherungs- und Schutzmaflnahmen. Die Umsetzung des
,Langsamfahrens” (zB Aufstellen von Langsamfahrsignalen sowie das Montie-
ren von PZB-Einrichtungen) erfolgt im Rahmen der technischen MalRnahmen.
3. Es kann festgelegt sein, dass
- betriebliche Verfahren gemaf Betra/Betsi erst zu einem spateren Zeitpunkt
durch die Sicherungsaufsicht (SchutzmaRnahme ,Keine Fahrten bei
Dreh- und Schwenkbetrieb, Anmeldung der ,Gefahrdeten Rotte®) bzw

- elektrische SchaltmafRnahmen gemaR Betra/Betsi erst zu einem spateren
Zeitpunkt durch den Schaltantragsteller (zB Freischaltung und Erdung der
Oberleitung)

abgewickelt werden.

Erlauterung zu Punkt 6:
Fir die Dokumentation der Meldungen sind nur
a. der Fernsprechvormerk und/oder
b. der Vorausmelde-/Fernsprechvormerk und/oder
c. die jeweils entsprechende Betra/Betsi-Checkliste und/oder
d. das DOKU-Heft ,,KEINE FAHRTEN*
zu verwenden.

Diese Dokumentationen mussen auf der Baustelle aufliegen.



4.6 Unvorhergesehene Anderungen bei
der Durchfiihrung von Bauarbeiten

1. Ergeben sich im Zuge der Baudurchfiihrung nicht vorhergesehene
Anderungen mit Auswirkungen auf die SicherungsmaBnahmen, so
hat das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemafR § 108 Abs 2
BauV die davon betroffenen Bauarbeiten einzustellen.

2. Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaf § 108 Abs 2
BauV hat zu veranlassen:

a. beim Baustellenkoordinator die Uberpriifung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplans beginnend mit Punkt 2.3

und/oder

b. eine Anmeldung eines ,,Zusatz zur Betra“ fiir aktuell anfallenden
Anderungsbedarf (zB geénderte Bahnbaumaschine erfordert
geanderte Schutz-La, bei absehbarer Verzégerung der
Bauarbeiten) beginnend mit Punkt 3.3.

- grundsétzlich nach Absprache mit der Baubetriebsplanung
beim Baubetriebsplaner im Softwareprogramm zur Erstellung
einer Betra und

- nur in unumganglichen Fallen (zB bei absehbarer Verzégerung
der Bauarbeiten) bei Abwesenheit der Baubetriebsplanung
und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen, fur Arbeiten, die
am laufenden Tag sowie bis einschlieRlich nachst folgenden
Werktag notwendig stattfinden, beim FdI-BEKO der BFZ.

3. Mit den Bauarbeiten darf erst wieder begonnen werden, wenn

a. der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemaR Abschnitt
2 Uberprift und erforderlichenfalls angepasst bzw neu erstellt
wurde,

b. die Betra gemaf Abschnitt 3 tiberprift und erforderlichenfalls
angepasst bzw ein Zusatz zur Betra erstellt wurde,




c. alle erforderlichen Informationen und Unterweisungen O
Uber die Neuerstellung bzw Anpassung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans gemaR a) sowie Uiber die Neuerstellung
bzw Anpassung der Betra gemaR b) durchgefiihrt wurden und

d. die MaBnahmen gemafR Punkt 4.5 (Beginn der Bauarbeiten) O
neuerlich durchgefiihrt wurden.

Erlauterungen zu Punkt 2 und 3:

Ein ,,Zusatz zur Betra“ ist zu erstellen, wenn eine aktuell in Kraft befindliche Betra
geandert/erganzt werden muss (zB aufgrund eines Schadens muss eine andere
Bahnbaumaschine eingesetzt werden, die andere SicherungsmaRnahmen/Schutz-
mafRnahmen oder eine Schutz-La erfordert). Eine Anderung der Betra ist ohne
»Zusatz zur Betra“ nicht zuldssig.

Ist ein unvorhergesehenes zeitliches Verschieben einer in Kraft befindlichen
Betra/Betsi erforderlich (zB ein Arbeitsschritt wird friher fertig, der Nachste soll
vorgezogen werden), so kann diese nach Prifung der betrieblichen und technischen
Machbarkeit unter Berticksichtigung der Betriebsabwicklung mit Zustimmung des
Geschiftsbereiches Betrieb (Betriebsmanager/FdI-BEKO) verschoben werden.
Die Baubetriebsplanung ist davon zu verstandigen. Dabei darf keinesfalls eine
Anderung der in der Betra/Betsi festgesetzten SicherungsmaRBnahmen/Schutz-
mafBnahmen erfolgen!

Wird wahrend einer Betra/Betsi erkannt, dass Abweichungen im zeitlichen Ablauf zu

erwarten sind, ist der Fahrdienstleiter vom Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers
sofort zu verstandigen.

4.7 Abschluss der Bauarbeiten

Das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR §108 Abs 2 BauV hat dafiir
zu sorgen, dass die im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan festgeleg-

ten SicherungsmaBnahmen und die in der Betra/Betsi festgelegten Schutz-
maRnahmen erst aufgehoben werden, wenn

1. die Aufsichtspersonen gemaf § 4 BauV

a. dem Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 Abs O
2 BauV den ordnungsgemafen Abschluss der Bauarbeiten im
Bereich der Gleise und




b. der Sicherungsaufsicht

- das erfolgte Entfernen der Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe aus
dem Bereich der Gleise und

- das erfolgte Verlassen des Gefahrenraums der Gleise

gemeldet haben,

die Meldungen der Aufsichtspersonen gemaf § 4 BauV durch
das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaR § 108 Abs 2 BauV
dokumentiert wurden,

die Sicherungsaufsicht dem Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers
gemaf §108 Abs 2 BauV

- das erfolgte Entfernen der Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe aus
dem Bereich der Gleise und

- die erfolgte Raumung des Gefahrenraums der Gleise und
- die Beendigung der Sicherungsmafinahmen/Schutzmalinahmen

gemeldet hat,

das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaf § 108 Abs 2
BauV die Meldung der Sicherungsaufsicht dokumentiert hat,

das Aufsichtsorgan des Bahnbetreibers gemaf § 108 Abs 2
BauV

- die Aufhebung der technischen MaBnahmen (zB Abbau der
technischen Warnanlagen) einschlieBlich der Aufhebung
der technischen MaRnahmen zum Langsamfahren
(zB Entfernen der Langsamfahrsignale sowie das Demontieren
von PZB-Einrichtungen) bei der zustindigen Stelle tGberprift
bzw veranlasst hat,

- die elektrischen SchaltmaRnahmen (zB Unterspannungsetzung
der Oberleitung) bei der zustandigen Stelle tGberprift bzw
veranlasst hat,




- die Aufhebung der betrieblichen Verfahren (,Keine Fahrten®, O
.Baugleis®, ,Gesperrtes Gleis" oder ,Gefahrdete Rotte*) bei der
betriebssteuernden Stelle Gberprift bzw beantragt hat

sowie dies dokumentiert hat. O

Erlauterungen:

1. Die Aufhebung der im Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und in der
Betra/Betsi festgelegten betrieblichen Verfahren, technischen MaRnahmen
und elektrischen Schaltmalinahmen erfolgt durch das Aufsichtsorgan des
Bahnbetreibers. Dies umfasst jedenfalls die Sicherstellung der erforderlichen
Rahmenbedingungen fir die Aufhebung dieser Manahmen.

2. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, dass auf Anordnung des Aufsichtsorgans
des Bahnbetreibers

- betriebliche Verfahren bereits zu einem friheren Zeitpunkt durch die Siche-
rungsaufsicht (zB Beendigung des betrieblichen Verfahrens ,Keine Fahrten®
bei Dreh- und Schwenkbetrieb, Abmeldung der ,Geféhrdeten Rotte”) bzw

- elektrische SchaltmafRnahmen bereits zu einem friiheren Zeitpunkt durch
den Schaltantragsteller (zB Unterspannungsetzung der Oberleitung)

aufgehoben werden.

3. Das Festlegen von ,Langsamfahren® ist eine Planungsgrundlage fir die Festle-
gung der Sicherungs- und SchutzmafRnahmen. Die Aufthebung des ,Langsam-
fahrens” (zB Entfernen von Langsamfahrsignale sowie das Demontieren von
PZB-Einrichtungen) erfolgt im Rahmen der technischen MalRnahmen.

4. Fur die Dokumentation der Meldungen sind nur
- der Fernsprechvormerk und/oder
- der Vorausmelde-/Fernsprechvormerk und/oder
- die jeweils entsprechende Betra/Betsi-Checkliste und/oder
- das DOKU-Heft ,KEINE FAHRTEN*

zu verwenden.

Diese Dokumentationen missen auf der Baustelle aufliegen.



4.8 Anpassung der ortlichen Unterlage

Nach Abschluss der Bauarbeiten hat sich der Projektzustéandige hinsichtlich

der ortlichen Unterlage zu vergewissern, dass

1. a. bei bestehenden Anlagen die vorhandene oértliche Unterlage O
angepasst bzw.

b. bei Neuerrichtung von Anlagen eine ortliche Unterlage O
erstellt wurde.

2. die aktuelle ortliche Unterlage vor Ort hinterlegt wurde. |

Erlauterung:

Anlagen im Eisenbahnbereich (Bahnhofsanlage, Streckenabschnitt) sind regel-
maBigen Anderungen unterworfen. In der értlichen Unterlage werden daher
zusammengefiihrt

- die fur die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlichen Mafinah-
men zur Gefahrenverhitung fiir die Arbeitsstatte im Sinne des § 4 des Arbeitneh-
merlnnenschutzgesetzes (ASchG) (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdoku-
ment fiir die Arbeitsstétte) und

- die zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei spateren
Arbeiten wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch
erforderlichen Angaben (iber die Merkmale des Bauwerkes, insbesondere
Zugange, Abgange, Verkehrswege, im Sinne des § 8 des Bauarbeitenkoordinati-
onsgesetzes (BauKG) (Unterlage fiir spéatere Arbeiten).

Siehe dazu OBB 40 (RW 90.01.) Punkt 5.1 (Ortliche Unterlage).

Erlauterung zu Punkt 2:

Die ,Hinterlegung vor Ort“ bedeutet nicht, dass die ortliche Unterlage in Papierform
aufliegen muss. Es ist jedenfalls die Zuganglichkeit zu den Dokumenten zu ge-
wiéhrleisten zB Ablage in der Regelwerksdatenbank der OBB-Infrastruktur AG.



5 Anlagen
5.1 Verzeichnis der Anlagen und Anhange

Anlage 1 Muster Vorausmelde-/Fernsprechvormerk
Anlage 2a Muster DOKU-Heft ,KEINE FAHRTEN"“ A6
Anlage 2b Muster Dokumentation ,KEINE FAHRTEN" A4

Anlage 3 Betra/Betsi-Checkliste fur Fdl
Anlage 4 Betra/Betsi-Checkliste fiir AdB
Anlage 5a Aufbau der ortlichen Unterlage
Anlage 5b Annaherungsstrecke

Anlage 6a Baugleisbestimmungen

Anlage 6b Ortliche Baugleisdaten zur Betra

Anlage 101 Symbole fiir Betra und Betsi

Anlage 102  Muster einer Betra

Anlage 103 Muster einer Betsi

Anlage 104  bleibt frei

Anlage 105  Muster einer Betra — ATWS/SCWS

Anlage 106a Muster einer Wartungsliste

Anlage 106b  Muster einer Stérungsliste

Anlage 107  Bestellung Planungs-/Baustellenkoordinator — INTERN

Anlage 108  Absicherung von Gefahrenstellen

Anlage 109  Arbeiten mit Krdnen und sonstigen Baumaschinen mit Dreh- bzw
Schwenkbetrieb

Anlage 110 Muster Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Anlage 111 Meldung/Vorankiindigung von Bauarbeiten (Baustellenmeldungen)

Anlage 113 Anzahl der Uberwachungsposten

Anhang 1 Handbuch Betra-Planung



Anlage 5a) Aufbau der ortlichen Unterlage

1. Allgemeines zur ortlichen Unterlage
Auf Grund der laufenden Anderungen muss fiir Anlagen (Bahnhofsanlage,
Streckenabschnitt) eine ortliche Unterlage aufliegen, die mindestens enthalten
muss
- die fur die Sicherheit und Gesundheit der Arbeithehmer erforderlichen
MaRnahmen zur Gefahrenverhiitung fiir die Arbeitsstétte im Sinne
des § 4 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes (ASchG) und
- die zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer bei spateren
Arbeiten wie Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Umbauarbeiten oder Abbruch
erforderlichen Angaben iiber die Merkmale des Bauwerkes, insbesondere
Zugange, Abgange, Verkehrswege, im Sinne des § 8 des Bauarbeitenkoordinati-
onsgesetzes (BauKG).
Die ortliche Unterlage muss insbesondere allgemeine Angaben enthalten tber
- Zuganglichkeit vom offentlichen Wegenetz,
- Wege auf der Anlage zu Arbeitsbereichen und
- Vorgaben fiir Arbeitsbereiche auf der Anlage.
Besondere SchutzmaRnahmen fiir einzelne Fachbereiche (zB Elektrodienst, Siche-
rungsdienst) sind nicht in die ortliche Unterlage, sondern in die Unterweisungen der
jeweiligen Fachbereiche aufzunehmen.
2. Mindestinhalte der ortlichen Unterlage
Die ortliche Unterlage muss mindestens beinhalten
1. Zugénglichkeit vom 6ffentlichen Wegenetz
- Betretungsmdglichkeiten (Norden, Stiden usw)
- Zugangstiren (Larmschutzwand usw)
- Schlisselsystem

- Hindernisse beim Zugang/Abgang zur Anlage

- Sonstiges (allfallige Besonderheiten)



Wege auf der Anlage zu Arbeitsbereichen
- Hindernisse auf der Anlage

- sichere Bereiche auf der Anlage (Sicherheitsraum, Bedienungsraum,
Rettungsnischen usw)

- Uberqueren von Gleisen (Festlegung von Wegen, Festlegung von Berei-
chen, wo Gleise nicht Uiberquert werden dirfen, Erfordernis von Schutz-
mafinahmen einschliellich Festlegung der Ansprechpartner usw)

- Beleuchtung (Vorhandensein — ja/nein, Festlegung Ansprechpartner zum
Einschalten usw)

- Sonstiges (allféllige Besonderheiten)
Vorgaben fiir Arbeitsbereiche auf der Anlage

- sichere Bereiche im Arbeitsbereich (Sicherheitsraum, Bedienungsraum,
Rettungsnischen usw)

- Sicherungs- und Schutzmafinahmen fir die 6rtliche Tatigkeit (Ansprech-
partner fur Mafinahmen usw, erforderlichenfalls unter Berlcksichtigung
des Gefahrenraums von Nachbargleisen)

- Bahnstromgefahren im Arbeitsbereich — 6rtliche MaRnahmen (Besteigen
von Masten oder Bahnsteigdachern usw)

- Sonstiges (allfallige Besonderheiten wie Laser, Fernmeldeeinrichtungen
usw)



3. Uberqueren von Gleisen

Zur Uberquerung von zwei Streckengleisen ist bei einem Gleisabstand von 4 Metern
als Zeitbedarf bzw. erforderliche Sichtweite zu Grunde zu legen (Uberquerungsge-
schwindigkeit: 0,9 m/s bzw. 3,24 km/h, Uberquerungsdauer: 10,2 Sekunden):

Uberquerungsgeschwindigkeit
von zwei Streckengleisen
(von Sicherheitsraum zu Sicherheitsraum - 9,3 m)

VZG-Geschwindigkeit (Gleisabstand 4 m)

v in km/h 10,2 Sekunden

Erforderliche Sichtweite bei
zweigleisiger freier Strecke in m

25 75
30 90
40 115
50 145
60 175
70 210
80 235
90 260
100 290
110 320
120 345
130 375
140 410
150 430
160 460

Sofern die angefiihrten Rahmenbedingungen nicht zutreffen (zB Gleisabstand
groRer als 4,0 Meter), ist eine gesonderte Berechnung durchzufiihren.



Anlage 5b) Annaherungsstrecke

Die Annaherungsstrecke ergibt sich aus der Annaherungsgeschwindigkeit und der
Gesamtraumzeit und ist in der Tabelle 7 dargestellt.

1. Gesamtraumzeit

Die Gesamtraumzeit ist jene Zeit, die Arbeitnehmer nach Kenntnisnahme der
Warnung (Warnsignal) bzw. nach Erkennen der Fahrt zum Raumen des Gleises
zur Verfiigung stehen muss. Die Gesamtraumzeit setzt sich aus der Raumzeit,
dem Sicherheitszuschlag und der technischen Verarbeitungszeit zusammen.
Die Gesamtraumzeit ist in der Tabelle 7 dargestellit.

2. Raumzeit

Die Raumzeit umfasst jene Zeit, die Arbeitnehmer bendétigen, um nach Kenntnis-
nahme der Warnung (Warnsignal) bzw. nach Erkennen der Fahrt den Gefahren-
raum des Gleises mit den Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen ohne Hast rdumen
zu kénnen.

3. Sicherheitszuschlag

Der Sicherheitszuschlag betragt 15 Sekunden.

4. Technische Verarbeitungszeit

Die technische Verarbeitungszeit ist die Zeit zwischen der Aktivierung der
Warnanlage und der Warnausgabe.
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Notizen




Verkehrs-Arbeitsinspektorat (VAI)

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat im Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist die zur Wahrnehmung des Arbeit-
nehmer/innenschutzes in den Verkehrsbetrieben berufene Behdrde und hat dafiir
zu sorgen, dass der gesetzliche Schutz der Arbeitnehmer/innen in diesen Betrieben
ausreichend gewahrleistet wird. Der Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsinspekto-
rats umfasst die Bediensteten der Eisenbahnen, StraRenbahnen, Seilbahnen, Flug-
hafen, Luftfahrtunternehmen und Schifffahrtsbetriebe sowie einige Nebenbetriebe
des Verkehrswesens.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben umfassen insbesondere:

- Kontrolle der Verkehrsunternehmen hinsichtlich der Einhaltung der Arbeitnehmer/
innenschutzvorschriften;

- Beratung in allen fur den Arbeitnehmer/innenschutz relevanten Angelegenheiten;

- Teilnahme an Verwaltungsverfahren des Verkehrsbereiches in allen Angelegen-
heiten des Arbeitnehmer/innenschutzes;

- Weiterentwicklung des Arbeitnehmer/innenschutzes durch legistische Mafinah-
men sowie durch Mitwirkung bei der Erarbeitung nationaler und internationaler
Normen.

Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat versteht sich im Rahmen seiner Tétigkeit nicht nur
als behordliche Uberwachungs- und Kontrollinstanz, sondern insbesondere auch
als Dienstleistungsunternehmen mit Beratungsfunktion. Betroffene Arbeitgeber/in-
nen und Arbeitnehmer/innen kénnen sich mit Fragen des Arbeitnehmer/innenschut-
zes direkt an das Verkehrs-Arbeitsinspektorat wenden.

Bundesministerium fiir Arbeit, Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz
Verkehrs-Arbeitsinspektorat

Favoritenstral’e 7, 1040 Wien

Telefon:  (01) 711 00-630 828 oder 630 825

Fax: (01) 711 00-862 574

e-Mail: reinhart.kuntner@sozialministerium.gv.at oder
sylvia.schubert@sozialministerium.gv.at

Website: www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html


mailto:reinhart.kuntner%40sozialministerium.gv.at?subject=
mailto:sylvia.schubert%40sozialministerium.gv.at?subject=
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html
https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Branchen/Verkehr/
Publikationen_aus_dem_Verkehrsbereich.html

Die BVAEB - Starkung und Forderung
lhrer Gesundheit ist unser Anliegen

Die Versicherungsanstalt 6ffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
(BVAEB) als von den Versicherten selbstverwalteter Sozialversicherungstrager
gewahrleistet Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung fir mehr als 1,1 Millionen
Versicherte in ganz Osterreich. Von der Geburt bis ins hohe Alter férdert die BVAEB
Uber Vorsorge und praventive Mallnahmen die Gesundheit ihrer Versicherten,
ermoglicht Heilbehandlungen, Therapien, Rehabilitation und sichert ihre Versicher-
ten durch finanzielle Leistungen in allen Lebenslagen ab.

Neben Servicestandorten in allen Landeshauptstadten betreibt die BVAEB Gesund-
heitseinrichtungen und Ambulatorien. Dies stellt eine optimale Betreuung sicher und
ermdglicht es neben den bestehenden Gesundheitsangeboten auch neue innova-
tive MalBnahmen zu entwickeln.

Der Unfallverhutungsdienst (UVD) der BVAEB

Beratung und Informationen
zur Unfallverhltung von Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten

Schulungen fur Arbeitgeber/innen und Arbeitnehmer/innen
Ausbildungs- und Auffrischungskurse fir Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP),
Fortbildungen fir Praventivfachkrafte, Informationsveranstaltungen

Praventionszentrum

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung fiir Klein- und Mittelbe-
triebe (KMU = Unternehmen bis zu 250 Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsstatten bis
zu 50 Arbeitnehmer/innen)

Vorsorge
Kostenunterstltzung bei Schulungen fiir Ersthelfer, Fahrtechniktraining fur Berufs-
kraftlenker, Untersuchungen gem. § 49 AschG, Strahlenschutzuntersuchungen usw.

Ubergreifende Zusammenarbeit

Der UVD arbeitet mit den zustéandigen Behorden, den 6ffentlich-rechtlichen
Interessensvertretungen der Dienstgeber und den Arbeitsinspektoraten sowie
den Betrieben zusammen, um sichere Arbeitsplatze zu schaffen

Nahere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 050405-21381

e-Mail:  unfallverhuetungsdienst@bvaeb.at
Website: www.bvaeb.at


mailto:unfallverhuetungsdienst%40bvaeb.at?subject=
https://www.bvaeb.at

Weitere Informationsbroschiiren der BVAEB
zum Arbeitnehmer/innenschutz im Verkehrswesen

VAI
ke

VAI
ikt

Schriftliche Betriebsanweisung Eisenbahn-Arbeitnehmerinnenschutzverordnung
Arbeitnehmer/innenschutz (EisbAV) — Text und Erlauterungen
bei den Osterreichischen
Bundesbahnen (OBB 40)

Eisenbahnanlagen
widkonzept

Schwer
aus

inehmer/innenschutzes

Schwerpunktkonzept tUber die wichtigsten Schwerpunktkonzept iber die wichtigsten
Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen Arbeitnehmer/innenschutzbestimmungen
fur Eisenbahnfahrzeuge fur Eisenbahnanlagen



Dr. Reinhart Kuntner, Dipl.-Ing. Hannes Waglechner

Eisenbahnrecht (4. Auflage 2022)

Der einzige vollstandige und aktuelle Kommentar zum 6sterreichischen Eisenbahnrecht,

einschliefllich Eisenbahngesetznovelle vom 30. Dezember 2021
in zwei Banden, uber 2 130 Seiten
(OGB-Verlag, Gesetze und Kommentare, Band 170)

OGBVERLAG 0GB VERLAG

Eisenbahn- Eisenbahn-
recht recht

Die 4. Auflage (Stand 1. Februar 2022) enthalt:

1.

o > w0 DN

o

9.

Das Eisenbahngesetz (EisbG) in der aktuellen Fassung vom 1. Februar 2022
(einschlieBlich Viertes Eisenbahnpaket sowie Eisenbahngesetznovelle vom
30. Dezember 2021),

das Unfalluntersuchungsgesetz (UUG) samt MeldeVO Eisenbahn,
das Hochleistungsstreckengesetz (HIG),
das Arbeitsinspektionsgesetz (ArblG),

die Eisenbahn-Arbeitnehmer/innenschutzverordnung (EisbAV),

die Arbeitnehmerlnnenschutzverordnung Verkehr (AVO Verkehr),

weitere Durchfiihrungsverordnungen zum EisbG (EisbBBYV, EisbVO, EisbKrV,
EisbSV, EisbEPV, TFVO, SchLV 2021, SCHIV, StrabVO, EBEV, VgEV),

Erlauternde Bemerkungen zu allen Regelungen, Verweise auf Regelungen des
Eisenbahnrechts und der Eisenbahnvorschriften, Verweise auf verwandte Regelungen
des Arbeitnehmer/innenschutzes, Verweise auf Regelungen der EU,

Judikatur (VWGH, VfGH, OGH, Verwaltungsgerichte),

10. Literaturhinweise zum Eisenbahnrecht und Arbeitnehmer/innenschutzrecht.

www.oegbverlag.at; Medienlogistik Pichler OBZ: mlo@medien-logistik.at

1Z-NO Siid, StraRe 1, Objekt 34, 2355 Wr. Neudorf, Telefon: (02236) 635 35-290


https://www.oegbverlag.at
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BVAEB-Ambulatorien

fir Patientinnen und Patienten aller Kassen

WIEN

Ambulatorium U3Med Erdberg
Erdbergstralle 202/E7a, 1030 Wien

* Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

* Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
» Physikalische Medizin

Telefon: 050405-13999

Ambulatorium Wien Josefstadt
Josefstadter Stral3e 80, 1080 Wien

e Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

* Innere Medizin/Vorsorgeuntersuchung
* Augenheilkunde

Telefon: 050405-21970

Zahnambulatorium Wien Praterstern
Praterstern 3, 1020 Wien
Telefon: 050405-37400

Zahnambulatorium Wien Westbahnhof
MariahilferstralRe 133, 1150 Wien
Telefon: 050405-37200

NIEDEROSTERREICH

Zahnambulatorium St. Polten
Julius-Raab-Promenade 1/1/2, 3100 St. Polten
Telefon: 050405-37220

OBEROSTERREICH

Zahnambulatorium Linz

Bahnhofplatz 3—6/Top 25, 4020 Linz
Telefon: 050405-37240

KARNTEN

Zahnambulatorium Villach
Bahnhofplatz 1, 9500 Villach
Telefon: 050405-37320

STEIERMARK

Zahnambulatorium Eisenerz
Hammerplatz 1, 8790 Eisenerz
Telefon: 050405-37380

Zahnambulatorium Graz
Bahnhofgurtel 85,TOP B1A, 8020 Graz
Telefon: 050405-37340

SALZBURG

Zahnambulatorium Salzburg
St.-Julien-StraBe 12A, 5020 Salzburg
Telefon: 050405-27310

TIROL

Zahnambulatorium Innsbruck
Sdtiroler Platz 3, 6020 Innsbruck
Telefon: 050405-37280
VORARLBERG

Zahnambulatorium Feldkirch

BahnhofstralRe 40/3, 6800 Feldkirch
Telefon: 050405-37300

Die Offnungszeiten aller Ambulatorien finden Sie auf unserer Website

www.bvaeb-ambulatorien.at



https://www.oegbverlag.at
mailto:mlo%40medien-logistik.at?subject=
https://www.bvaeb-ambulatorien.at
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UnfallverhUtungsdienst

>4 Josefstadter StraRe 80, 1080 Wien
. 050405-21381

(@ unfallverhuetungsdienst@bvaeb.at
@) www.bvaeb.at/uvd

Zusammenarbeit ¢ Vorsorge ¢ Praventionszentrum ¢ Schulungen ¢ Beratung



mailto:unfallverhuetungsdienst%40bvaeb.at?subject=
https://www.bvaeb.at/uvd

	Grundsätzliches
	1	Allgemeines
	1.1	Geltungsbereich
	1.2	Begriffe
	1.3	Aufbau
	1.4	Darstellung

	2	Vorbereitung der Bauarbeiten
	2.1	Abgrenzung
	2.2	Erforderliche Funktionen bei der 
Vorbereitung von Bauarbeiten
	2.3	Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans
	2.4	Anpassung bzw. Erstellung der örtlichen 
Unterlage (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument für die Arbeitsstätte, Unterlage für 
spätere Arbeiten)
	2.5	Ausschreibung und Vergabe des Projekts
	2.6	Schritte bei der Vorbereitung von Bauarbeiten
	2.7	Vorbereitung für den Betra-Prozess

	3	Betra-Planung der Bauarbeiten
(Betra/Betsi)
	3.1	Geltungsbereich
	3.2	Abgrenzung
	3.3	Unterlagen für die Betra-Anmeldung
	3.4	Schritte des Betra-Prozesses

	4	Durchführung der Bauarbeiten
	4.1	Abgrenzung
	4.2	Erforderliche Unterlagen vor Beginn 
der Bauarbeiten
	4.3	Erforderliche Funktionen vor Beginn 
der Bauarbeiten
	4.4	Koordination vor Beginn der Bauarbeiten
	4.5	Beginn der Bauarbeiten
	4.6	Unvorhergesehene Änderungen bei 
der Durchführung von Bauarbeiten
	4.7	Abschluss der Bauarbeiten
	4.8	Anpassung der örtlichen Unterlage

	5	Anlagen
	5.1	Verzeichnis der Anlagen und Anhänge
	Anlage 5a) Aufbau der örtlichen Unterlage
	Anlage 5b) Annäherungsstrecke


